
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Weiß Dienstleistungs GmbH & Co. KG  

für Dienstleistungen und Maschinen- u. Gerätevermietung 

 

Stand 01.05.2016 

1.)Allgemeines 

Nachstehende Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Ge-

schäftsbeziehungen, soweit diese nicht ganz oder teilweise durch schriftliche Vereinba-

rung ausgeschlossen sind. Sie werden vom Vertragspartner anerkannt, auch für künftige 

Verträge. Art und Umfang einer Leistung können mündlich, schriftlich oder telefonisch 

bestellt werden. 

2.) Preise 

Unsere Angebote sind freibleibend. Der Kunde verpflichtet sich, soweit nichts anderes 

vereinbart, die Vergütung innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum zu bezahlen. Un-

sere Preise umfassen - soweit nichts anderes vereinbart – nicht die Rüstzeiten und nicht 

die gesetzliche Mehrwertsteuer. Sollte der Auftrag aus Gründen, die der Auftraggeber 

zu vertreten hat, erst zu einem späteren als dem vereinbarten Zeitpunkt durchgeführt 

werden können, sind wir berechtigt, bereits angefallene Kosten für Anfahrt, Arbeitsvor-

bereitung und Personaleinsatz in Rechnung zu stellen. 

Die Arbeitspreise gelten unter normalen Arbeitsbedingungen. Bei uns nicht bekannten 

Arbeitserschwernissen sind wir berechtigt, wahlweise den Auftrag abzulehnen oder zu 

den angebotenen Preisen einen angemessenen Zuschlag zu berechnen. Das Auftreten 

von Erschwernissen ist dem Auftraggeber durch uns (Auftragnehmer)  unverzüglich mit-

zuteilen mit dem Hinweis, dass Aufschläge verlangt werden. Sofern der Auftraggeber vor 

oder während der Arbeitserledigung Sonderwünsche geltend macht, die beim Vertrags-

abschluss nicht vereinbart waren, kann der Auftragnehmer die damit verbundenen 

Mehrkosten gesondert in Rechnung stellen. 

3.) Ausführung 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Arbeit zeitgerecht und ordnungsgemäß nach 

Absprache mit dem Auftraggeber durchzuführen. Er stellt geeignete Maschinen und Ge-

räte für die Arbeitserledigung bereit. Insofern haften wir im Rahmen der Sorgfaltspflicht 

für die ordnungsgemäße Durchführung von Arbeiten mit den von uns gestellten Maschi-

nen, Geräten und Arbeitskräften. Die Bedienung und Einstellungen der Maschinen er-

folgt durch unsere Mitarbeiter. Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns und unseren Mit-

arbeiter eindeutig/unmissverständlich örtlich einzuweisen, auf gefährdete Nachbarkul-

turen und Fremdkörper hinzuweisen und nicht bzw. schwer erkennbare Hindernisse 

kenntlich zu machen. Namentlich ist der Auftraggeber diesbezüglich verpflichtet, vor 

Durchführung der Arbeiten durch uns die zu bearbeitende Fläche sorgsam vorzubereiten 

und von Fremdkörpern und von anderen Gefahrenquellen freizuhalten. Andernfalls haf-

tet der Auftraggeber für uns entstehende Eigen- und Drittschäden sowie Verzögerungs-

schäden, die auf der unzureichenden oder nicht erfolgten Einweisung beruhen. In die-

sem Fall haftet der Auftragnehmer auch nicht für Schäden aus ganzer oder teilweiser 

Nichtausführung des Auftrags. Gleiches gilt sinngemäß für Dienstleistung Holzhäckseln. 

Hier ist der Auftraggeber verpflichtet, das zu häckselnde Holz frei von Fremdkörper zur 

Verfügung zu stellen. Bei der Anmietung von Maschinen ist der Mieter verpflichtet, die 

Maschinen sauber zurückzugeben. Ist das nicht der Fall, wird eine Reinigungspauschale 

von 50 bis 250,- € je nach Aufwand in Rechnung gestellt. 

 

4.) Termine 

Bei Verzögerungen, die wir nicht zu vertreten haben, wie z.B. schlechte Witterungsbe-

dingungen, Betriebsstörungen, Bestehen behördlicher Verbote, höhere Gewalt oder ver-

gleichbare Umstände, sind wir nicht an fest vereinbarte Termine gebunden. Wir sind so-

dann berechtigt, die vorliegenden Aufträge in Reihenfolge ihrer Annahme bei uns auszu-

führen.  

5.) Verkehrssicherungspflicht 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, bei Arbeiten am Straßenrand, Wohngebieten und öf-

fentlichen Verkehrswegen die Baustelle ordnungsgemäß abzusichern und dies bei der 

zuständigen Behörde genehmigen und unterzeichnen zu lassen.  

Im Fall der Straßenverschmutzung verpflichtet sich der Auftraggeber, die Verschmutzung 

der Straße unverzüglich zu beseitigen oder die Gefahrenstelle bis zur Reinigung der Fahr-

bahn in gesetzlich vorgeschriebener Weise abzusichern und dann die Verschmutzung un-

verzüglich zu beseitigen bzw. die verschmutzte Stelle unverzüglich zu säubern. Dem Auf-

traggeber ist bekannt, dass zuständige Stellen derartige Gefahrenstellen auf Kosten des 

Verantwortlichen beseitigen dürfen (Ersatzvornahme).Der Auftraggeber verpflichtet sich 

in diesem Zusammenhang gegenüber dem Auftragnehmer, diesen von sämtlichen Scha-

densersatz- und Haftungsansprüche Dritter freizustellen, die auf der Nichtvornahme der 

Reinigung der Straße oder durch die nicht rechtzeitige Reinigung der Straße durch den 

Auftraggeber beruhen. Der Auftraggeber übernimmt insofern die volle zivilrechtliche 

Haftung und öffentlich rechtliche Verantwortung. 

 

6.) Haftung 

Wir haften für die ordnungsgemäße Durchführung unserer Arbeiten. Bei offensichtlichen 

Mängeln ist der Auftraggeber zur Mängelrüge innerhalb von 2 Tagen nach Beendigung 

unserer Arbeiten verpflichtet.  

Die Erhebung der Mängelrüge durch den Auftraggeber entbindet diesen nicht von seiner 

Zahlungspflicht. Sollte der Auftrag vom Auftraggeber kurz vor oder während der Arbeits-

erledigung aus von uns nicht zu vertretenden Gründen zurückgezogen werden, haftet 

der Auftraggeber für den dadurch entstandenen Schaden. Unser Anspruch auf (Teil-) 

Vergütung der bis dahin geleisteten Arbeiten bleibt davon unberührt. Werden Arbeiten 

nach bestimmten Weisungen des Auftraggebers von uns ausgeführt, so haften wir nicht 

für deren Erfolg noch für etwaige Folgeschäden, die aufgrund der Weisung eingetreten 

sind. Werden Dritte geschädigt, so ist unser Auftraggeber verpflichtet, uns von etwaigen 

Ansprüchen Dritter freizustellen. 

 

Der Auftraggeber haftet auch für Verzögerung, welche darauf beruhen, dass nicht unsere 

Geräte und Mitarbeiter eingesetzt werden. Der Auftraggeber ist stets verpflichtet, einen 

etwaigen Schaden, der ihm durch unsere Leistung oder Lieferung entstanden ist, so ge-

ring wie möglich zu halten. Wir haften nicht für Schäden, welche auf ungünstige Witte-

rungsverhältnisse und unsachgemäßer Bestellung, Pflege und Dünung der Kulturen oder 

unzureichende Vorbereitung der Flächen durch den Auftraggeber beruhen. Ebenso haf-

ten wir nicht für Folgeschäden aus unzureichender Futterqualität, z.B. bei Silageberei-

tung, durch falsche Zeitpunkte der Ernte sowie Umstände, die zu Einbußen führen und 

vom Auftraggeber zu vertreten sind. Für Schäden, die dem Auftraggeber durch nicht von 

uns zu vertretenden Terminverschiebungen entstehen, haften wir nicht, sofern die Ter-

minverschiebung dem Auftraggeber mitgeteilt worden ist.  

Der Auftraggeber verpflichtet sich gegenüber dem Auftragnehmer, alle verbindlichen 

und öffentlich einsehbaren Kabel- und Leitungspläne der durch den Auftragnehmer zu 

bearbeitenden Fläche einzusehen und den Auftragnehmer auf den Verlauf etwaiger un-

terirdischer Leitungen genau hinzuweisen. Wird bei der Auftragdurchführung durch den 

Auftragnehmer eine unterirdische Leitung beschädigt, so stellt der Auftraggeber den 

Auftragnehmer von jeglicher Haftung gegenüber Dritter frei und haftet zugleich für den 

Schaden, die an den Maschinen des Auftragnehmers entstehen sowie für Folgeschäden. 

Diese Haftungsfreistellung zugunsten des Auftragnehmers gilt nicht, wenn der Auftrag-

geber den Auftragnehmer vor Auftragsdurchführung unmissverständlich auf den Verlauf 

von unterirdischen Leitungen hingewiesen hat und diese dann durch den Auftragnehmer 

durch Nichtbeachtung des Hinweises beschädigt werden. 

Diese Haftungsfreistellung gilt jedoch vollumfänglich zugunsten des Auftragnehmers 

auch in dem Fall, dass dieser unterirdische Leitungen beschädigt, deren Verlauf allge-

mein unbekannt ist. 

Verleihen oder vermieten wir Geräte, so sind uns Schäden an den Maschinen unverzüg-

lich mitzuteilen. Anderenfalls hat der Mieter oder Entleiher uns oder Dritten für jeden 

Schaden aufzukommen, der auf der Nichtanzeige des Schadens beruht. Wird eine Scha-

densmeldung bis spätestens zur Rückgabe der Maschine nicht ordnungsgemäß abgege-

ben, haftet der jeweils letzte Benutzer. Der Mieter trägt Sorge für die Einhaltung aller 

gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, die für die Besitz und Gebrauch des Miet-

objekts gelten. Insbesondere sind die straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften einzuhal-

ten und für die ordnungsgemäße und ausreichende Versicherung ist zu achten. 

Im Übrigen gilt, dass der Mieter für jede Beschädigung an unserer Maschine verschul-

densunabhängig und für Schäden, die er an Rechtsgütern Dritter verursacht, jeweils voll-

umfänglich haftet. Von uns gemietete oder entliehene Geräte sind uns in ordnungsge-

mäßem und einsatzbereitem Zustand zurück zu geben, es sei denn, dass uns gegenüber 

bei Übernahme des Gerätes dessen Zustand gerügt worden ist. 

 

7.) Rücktrittsrecht   

Wir können die Ausführung von Arbeiten aus Witterungsgründen und bei nicht ord-

nungsgemäßer Vorbereitung der Fläche oder Kulturen ablehnen. 

 

8.) Zahlungen 

Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei Auftragserteilung eine angemessene Vorauszahlung 

in Höhe von bis zu 50% des Gesamtpreises zu verlangen. Zahlungen sind 14 Tage nach 

Rechnungsstellung fällig. Wir sind berechtigt, bei nicht fristgerechter Zahlung Verzugszin-

sen nach §§ 288, 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) zu verlangen. Zahlungen wer-

den auf die jeweils älteste Rechnung verbucht. Das Erheben einer Mängelrüge entbindet 

nicht von der Verpflichtung zur Zahlung innerhalb der vorgenannten Frist. Bei nicht frist-

gerechter Zahlung werden für jede Zahlungserinnerung Mahnkosten in Höhe: 1. Mahnung 

5,- €, 2. Mahnung 7,50 € erhoben. Die Aufrechnung und Geltendmachung von Zurückhal-

tungsrechten gegen unsere Forderungen ist nicht zulässig, es sei denn, dass die Gegenfor-

derungen von uns anerkannt oder gegen uns rechtskräftig tituliert ist. Kommt der Auftrag 

aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, nicht zur Durchführung, sind wir be-

rechtigt, als pauschale Entschädigung 15% des vereinbarten Preisen zu berechnen. Hier-

von unbeschadet bleibt das Recht des Auftraggebers nachzuweisen, dass uns kein oder 

nur ein geringerer Schaden entstanden ist. Unbeschadet von dem Recht, vom Vertrag zu-

rückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, sind wir berechtigt, 

Ersatz der von uns bis zu diesem Zeitpunkt geleisteten Arbeiten zu verlangen (Aufwen-

dungsersatz). 

 

9.) Schlussbestimmungen  

Nebenabreden sind nur dann wirksam, wenn diese schriftlich niedergelegt wurden oder 

aber schriftlich bestätigt worden sind. 

Änderungen und Ergänzungen des Vertrags bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 

Schriftform. Bei Unwirksamkeit einzelner Teile der AGB bleibt die Geltung der übrigen 

Bestimmungen erhalten. An die Stelle der unwirksamen Klausel soll eine Regelung tre-

ten, die dem angestrebten Zweck der ursprünglichen Bestimmung rechtlich und wirt-

schaftlich am nächsten kommt. Das gleiche gilt für den Fall ergänzungsbedürftiger Lü-

cken. 

 

10.) Gerichtsstand 

Gerichtsstand für Vollkaufleute, für juristische Personen, für juristische Personen des öf-

fentlichen Rechts und für Personen, die keinen allgemeinen Gerichtstand im Inland ha-

ben, ist das zuständige Gericht in 91522 Ansbach. Bei Verträgen mit ausländischen Kun-

den gilt das Deutsche Recht. 


